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Nr. 47           23.11.2013 
Nr. 1 
Steuertermine 
Am 15. November war die vierte Rate der Grund- und Gewerbesteuer zur Zahlung fällig. Zur Vermeidung 
von unnötigen Mahnungen bitten wir die Zahlungspflichtigen, falls noch nicht geschehen, um Überweisung. 
Soweit der Gemeinde Abbuchungsaufträge vorliegen, werden die fälligen Beträge durch Bankeinzug abge-
bucht. 
 
 
Nr. 2 
Winterdienst im Gemeindegebiet 
Im Vorgriff auf den bevorstehenden Winter weisen wir schon heute auf die vom Gemeinderat getroffenen Re-
gelungen zum Winterdienst im Gemeindegebiet hin: 
 

1. Für den Räum- und Streudienst sind die Straßen im Gemeindegebiet in drei Dringlichkeitsstufen ein-
geteilt. 

 Die erste Stufe beinhaltet die Überführungsbauwerke, die Hauptverkehrsstraßen und die Zu-
fahrten zu den örtlichen Firmen. 

 In die zweite Stufe sind die Straßen aufgenommen, die für die Aufrechterhaltung der örtlichen 
Infrastruktur notwendig sind. 

 Die dritte Stufe umfasst die reinen Anlieger- und Seitenstraßen. 
 
Eine Salzstreuung erfolgt nur auf den Straßen in der Kategorie eins und teilweise bei Bedarf (z.B. bei 
Eisregen) auch in Kategorie zwei. Die reinen Anliegerstraßen werden nur gesplittet. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei über 34 km Gemeindestraßen, bei denen in aller Regel 
beide Fahrbahnen geräumt werden (ca. 60 km zu räumende Fahrbahnen) trotz Einsatz von  
drei Räumfahrzeugen nicht alles auf einmal abgearbeitet werden kann und wenn durch die Räumfahr-
zeuge bereits geräumte Gehbahnen wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Bauhofmitarbeiter 
sind angewiesen bei den Winterdienstarbeiten größtmögliche Rücksichtnahme walten zu lassen. 
 

2. Aber auch die Straßenanlieger (Vorder- und Hinterlieger) haben Pflichten. 
Gemäß §§ 9 und 10 der gemeindlichen Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentli-
chen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter haben Sie die vor Ihrem Grundstück, inner-
halb der Reinigungsfläche liegende Gehbahn an Werktagen ab 07.00 Uhr und an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen ab 08.00 Uhr von Schnee zu räumen. Bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte sind die 
Anlieger verpflichtet, die Sicherungsfläche mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), 
nicht jedoch ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. 
 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Ge-
fahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. Der geräumte Schnee oder 
Eisreste (Räumgut) sind neben der Fahrbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder er-
schwert wird. Ist das nicht möglich, haben die Vorder- und Hinterlieger das Räumgut spätestens am 
folgenden Tage von der öffentlichen Straße zu entfernen. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlauf-
schächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 
 

Wir bitten um Beachtung und wünschen Ihnen unfallfreie Wintermonate. 
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Nr. 3 
Qualifizierung „Alltagsbegleiter in der Seniorenbetreuung“ 
Näheres hierzu unter Gemeinsame Bekanntmachungen Nr. 1 
 
 
Nr. 4 
Das Örtliche druckfrisch in allen teilnehmenden Poststellen sowie bei Rewe und Netto 
Näheres hierzu unter Gemeinsame Bekanntmachungen Nr. 2 
 
 
Nr. 5 
Termine der Woche 
Datum  Veranstaltung Ort   Veranstalter 
23./24.11/14:00 Adventsausstellung Tierheim Tierheim/Tierschutzverein 
23.11./19:00  Jahresversammlung Schmutterhalle Wasserwacht 
23.11./19:30  Böhmisch-Mährischer Gasthaus Unterwirt Musikverein/Kulturherbst 
  Blasmusikabend 
29.11./20:00  Vortrag „Klaus Deckenbach - Rathaus/Sitzungssaal VHS/Kulturclub/Kulturherbst 
  der Abenteurer“ 
30.11./14:30  Adventl. Nachmittag für Schützenheim Junge Union 
  Senioren 
30.11./19:30  Kameradschaftsabend Gasthaus Unterwirt VSG 1900 
02.12./19:00  Weihnachtliche Lesung Rathaus/Sitzungssaal Gemeinde/VHS/Kulturherbst 
  mit Nicolas Greno 
  
 
Nr. 6 
Wir gratulieren . . .  
Am Dienstag, den 26.11. feiert Herr Johann Sailer, Römerstraße 14 seinen 86. Geburtstag. Dazu gratulieren 
wir herzlich. 
 
Wir wünschen auch allen ungenannten Jubilaren alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 
 
 
 
Otto Uhl 
Erster Bürgermeister 
 
angeheftet am: 22.11.2013 
abgenommen am: 29.11.2013 
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Samstag, 23.11.2013 

Gemeinsame 
Bekanntmachungen 
Herausgeber sind die Städte Donauwörth und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, Mertingen und die 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim mit Stadt Monheim sowie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, Rögling und Tagmersheim. 
Die Anschriften und Kontaktdaten finden Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt. 
Satz: Donauwörther Zeitung 
Erscheint nach Bedarf 

 
Nr.1 
Qualifizierung „Alltagsbegleiter in der Seniorenbetreuung“ 
Die Qualifizierung bildet Männer und Frauen aus dem ländlichen Raum zu ehrenamtlichen Alltagsbegleitern 
aus. Dieser unterstützt ältere, noch nicht pflegebedürftige Personen bei Alltags-Aufgaben. Dies reicht von 
spazieren gehen oder Zeitung vorlesen bis hin zu kleineren Hilfen im Haushalt. Pflegeleistungen gehören je-
doch nicht zu den Aufgaben des Alltagsbegleiters.  
Die Qualifizierung wird in Zusammenarbeit mit Die Johanniter durchgeführt. Die Johanniter sind ständig auf 
der Suche nach neuen Ehrenamtlichen. Deshalb haben die Teilnehmer die Möglichkeit, nach der Qualifizie-
rung bei den Johannitern als Ehrenamtliche einzusteigen. 
Inhalte sind unter anderem: Situation und Hilfebedarf im Alter, Mobilität und Ernährung des älteren Menschen. 
Der „Demenzschein“ ist mit integriert und erlaubt den Teilnehmern die Betreuung von Demenzpatienten. 
Die Qualifizierung findet von Februar 2014 bis April/Mai 2014 im Bauernmarkt in Dasing statt. Sie umfasst 15 
Tage Theorie und Praxis. Zusätzlich absolvieren die Teilnehmer 3 Tage Praktikum. Die Qualifizierung kostet 
300€. 
Ansprechpartner: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen 
Romy Michler Tel.: 09081/2106-42 E-Mail: romy.michler@aelf-nd.bayern.de 
 
 
Nr. 2 
Das Örtliche druckfrisch in allen teilnehmenden Poststellen sowie bei Rewe und Netto 
Das Örtliche für den Landkreis Donau-Ries mit Bissingen, Bopfingen und Kirchheim am Ries sowie Gelbe Sei-
ten regional für den Landkreis Donau-Ries (Ausgabe 2013/2014) liegen ab dem 11.11.2013 in allen teilneh-
menden Poststellen sowie bei REWE und Netto aus. Das Örtliche enthält neben den überarbeiteten Einträgen, 
auch die Stadtpläne von Donauwörth, Nördlingen und Rain. Ein Sonderteil im Buch informiert über Ärzte und 
viele weitere Gesundheitsberufe sowie alle wichtigen Notdienste, Apotheken und Pflegedienste. Die Bürger-
serviceseiten und das Ortsverzeichnis inklusive Postleitzahlen wurden auf den neusten Stand gebracht. Ne-
ben einem Grußwort von Herrn Landrat Rößle werden auch Jugendliche bei der Arbeitsplatzsuche in den Vor-
spannseiten unter „Ausbildungsbetriebe in Deiner Region“ unterstützt. Auch die Gelben Seiten regional prä-
sentieren sich aktualisiert und übersichtlich gestaltet. Im Buch findet man eine Bereichskarte für Donauwörth 
und Nördlingen sowie Orts- und Stadtpläne. Die Firmeneinträge sind branchenorientiert von A bis Z sortiert. 
Des Weiteren bieten Sonderseiten eine Anleitung zum QR-Code und wichtige Post- und Portogebühren an. 
Für vier Wochen sind die Ausgaben kostenlos in allen teilnehmenden Postfilialen sowie bei REWE und Netto 
abzuholen. 
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